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1. Kon fulatwesen.

Dem bei dem Kaiserlichen Konsulat in Kairo beschäftigten Vizekonsul Grouven ist auf Grund des
§5 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 die
Ermächtigung erteilt worden, in Vertretung des Konsuls bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichs-
angehörigen und Schutzgenosfen, mit Einschluß der unter deutschem Schutze befindlichen Schweizer, vor-
zunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem bei dem Kaiserlichen Konsulat in Beirut beschäftigtenDolmetscher #spiranten Holstein ist auf
Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875
die Ermächtigung erteilt worden, in Vertretung des Konsuls bürgerlich gültige Eheschließungen von
Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß der unter deutschem Schutze befindlichen Schweizer,
vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem Königlich Niederländischen Konsul J. H. A. George in Berlin ist namens des Reichs das
Exequatur erteilt worden.

Der Kaiserliche Konsul Zahn in Calamata (Griechenland) ist gestorben.
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3. Sell- und Stenerwesen.

Die gemäß § 24 Abs. 2 derLeuchtmittelsteuer- Ausführungsbestimmungen von mir erlassene An-
weisung zur Prüfung von Beleuchtungsmitteln wird nachstehend bekannt gegeben.

Berlin, den 11. Oktober 1909.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Wermutb.

Auweirnng
zur Prüfung von Beleuchtungsmtteln (6§24 der Leuchtmittelsteuer-Ausführungs-

bestimmungen).

1 Entnahme von Proben.

Von den zu prüfenden Lampen sind je 6 Stückdereelben Sorte und desselben Fabrikations.postenszu entnehmen und sorgfältig verpackt uen Beachtung üblichen Borsichtsmaßnahmen gegen
Bruch dr Fäden und der Birnen) an die S n chug erReichsanstaltAbteilung II, Charlotten-
burg, Werner Siemensstr. 8—12, einzusenden.

Der Sendumg sind Mitteilungen über den Stoff, aus dem die Glühfäden nach Angabe des

Herstellers bestehen, und etwa sonst wichtig erscheinende Bemerkungen beizufügen.

II. Bestimmung des Wattverbrauchs.
a) Um den Wattverbrauch von Glühlampen und Brennern zu Nernst= und Quecksilberdampf-

lampen festzustellen, wird eine Gleichstromquelle durch einen Regulierwiderstand, einen Strommesser
und die zu messende Lampe in Reihe geschlossen und zugleich ein Spanmmgemesser an die Klemmen

Gasung) der Lampe, bei Nernst- und Quecksilberdampflampen an die Zuleitungen zum Brenner,
angeleg

b) Die Stromquelle muß eine hinreichende Gleichmäßigkeit der Spannung verbürgen. Strom-
und Spannungsmesser müssen auf  vom Hundert genau zu messen gestatten. Der Widerstand des
Spannungsmessers muß bekannt sein.

c) Zur Ausführung der Prüfung wird mit Hilfe des Regulierwiderstandes die auf der Lampe
oder dem Brenner angegebene Spannung am Spannungsmesser eingestellt. Sobald die Angaben an
den Meßgeräten keine Veränderungen mehr zeigen, werden Strom und Spannurg abgelesen.

4) Der Wattverbrauch W wird mit Hilfe der Formel W— EJ — 1Rberechnet,worin E

die eingestellte Spannung, J die abgelesene Stromstärke und R den Widerstand s Stanmungsmessers
einschließlich seines etwaigen Vorschaltwiderstandes bedeutet. Falls der Widerstand R so groß ist, daß

die Größe gegen EJ vernachlässigt werden kann, ergibt sich der gesuchte Wattverbrauch unmittelbar

als das Produkt der Ablesungen am Strom- und Spannungsmesser.

e) Beispiel: Eine Metallfadenlampe trage die Angaben: 200 V, 25 W, 25 K. Nachdem
die Spannung an der Lampe mittels des Spannungsmessers, der einschließlich seines Vorschaltwider-

standes 10 000 Ohm Widerstand haben möge, auf 200 V eingestellt ist, zeige der Strommesser
0,#Ampere. Alsdann ist der Wotwerbrand:

— 200. O, i6 — 2002/10000
—30 — 4

— 26 Watt.
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 ) Nach dem gefundenen Wattverbrauch hat die Beurteilung der Lampe oder des Brenners
gemäß § 2 Abs. 4 der Ausführungsbestimmungen zu erfolgen.

III. Bestimmung der Htonomie.

a) Um festzustellen, ob auf einer Glühlampe oder einem Nernstbrennner die Spannung an-
gegeben ist, für die die Lampe bestimmt ist (§ 2 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen), wird folgender-
maßen verfahren:

1. Man beurteilt nach dem Augenscheine, wenn nötig durch Vergleichung mit einer normal

brennenden Lampe derselben Art, ob die Lampe bei der angegebenen Spannung den gae
sie normalen Glühzustand besitzt. Wo die Lichtstärke auf dem Beleuchtungsmittel nicht
angegeben ist, also bei Glühlampen von weniger als 15 Watt und bei Nernstlampen
genügt diese Beurteilung.
Bei Glühlampen, auf denen die Lichtstärke angegeben ist, überzeugt man sich außerdem
durch eine rohe Lichtmessung in beliebiger Ausstrahlungsrichtung senkrecht zur Lampenachse,
ob die tatsächliche Lichtstärke von der angegebenen erheblich abweicht. Wenn letzteres
nicht der Fall ist, berechnet man das Verhältnis zwischen dem gemessenen Wattverbrauch
und der angegebenen Lichtstärke, #ie sog. Okonomie der Lampe, um zu beurteilen, ob
dies Verhältnis einen für die vorliegende Lampensorte üblichen Wert hat.

b) Wenn eine Lampe bei der angegebenen Spannung nicht den normalen Glühzustand zeigt,
oder die angegebene Lichtstärke nicht die richtige zu sein scheint, oder die aus der Lichtstärkenangabe
der Lampe berechnete Okonomie nicht einen für die vorliegende Lampensorte üblichen Wert hat, wird
eine genauere photometrische Messung vorgenommen. Diese Messung geschieht bei Kohlen= und
Metallfadenlampen in hängender Lage der Lampen in zwei zur Lampenachse und zueinander senkrechten
Ausstrahlungsrichtungen. Das Mittel beider Messungen ist die gesuchte Lichtstärke. Bei Kohlen-
kadenlampen kann die Messung auch nach den vom Verbande Deutscher Elektrotechniker aufgestellten
Regeln (E.T.Z.1897S. 473) erfolgen. Bei Nernstlampen wird die Lichtstärke senkrecht zum Faden
und zwar senkrecht zur Lampenachse bestimmt, da andernfalls der Sockel als Reflektor mitwirken kann.
Aus der gemessenen Lichtstärke und dem gemessenen Wattverbrauch ist die Okonomie zu berechnen.

c) Wenn die nach IIb bestimmte Okonomie nicht einen für die vorliegende Lampensorte üblichen
Wert besitzt, sind noch weitere Messungen von Lichtstärke und Wattverbrauch für andere Spannungen
als die auf der Lampe angegebene auszuführen, um die Spannung und den Wattverbrauch festzustellen,
für die die Lampe tatsächlich bestimmt ist.

IV. Endurteil.

Die prüfende Anstalt hat ein Urteil darüber abzugeben, ob der von dem Fabrikanten der
Besteuerung zugrunde gelegte Wattverbrauch derjenigen Spannung und Lichtstärke entspricht, für die
die Beleuchtungsmittel bestimmt sind. Wo er diesen Bedingungen nicht entspricht, hat die prüfende
Anstalt außerdem anzugeben,, unter welchen der in § 2 des Leuchtmittelsteuergesetzes angeführten
Klassen die geprüften Leuchtmittel zu besteuern sind.

V. Zusammenstellung der Ergebnisse.

Die Phyfikalisch-Technische Reichsanstalt hat alljährlich eine Zusammenstellung über die von
ihr ausgeführten Prüfungen nebst einem erläuternden Begleitschreiben bis zum 1. Juni an das Reichs-

schatzamt einzusenden.

Auf Grund des Artikel 36 der Reichsverfassung ist nach Vernehmung des Ausschusses des Bundes-
rats für Zoll= und Steuerwesen an Stelle des aus dem Königlich Württembergischen Staatsdienst
ausgeschiedenen Hauptzollamts-Kontrolleurs Hefele der Königlich Württembergische Hauptzollamts-
Kontrolleur Rümelin den Königlich Preußischen Hauptzollämtern zu Celle, Hannover, Hildesheim in.
Hannover und Hannoversch-Münden sowie den Herzoglich Braunschweig-Küneburgischen Hauptsteuer-
ämtern zu Braunschweig und Wolfenbüttel als Stationskontrolleur mit dem Wohnsitz in Hannoyer
vom 1. Oktober 1909 ab beigeordnet worden.
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Ausweisung von. Ausländern, aus dem Reichsgebiete.
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Berlin, Carl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker. in Berlin.
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